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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.02.1982 

Geschäftszahl 

82/14/0012 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

82/14/0022 

Besprechung in: 

JBl 2003/10a, S 783-796; 

Rechtssatz 

Eine verdeckte Gewinnausschüttung kann an sich auch bei Betrieben gewerblicher Art stattfinden. Sie 
liegt aber nicht vor, wenn ein Betrieb gewerblicher Art die ihm von der Trägerkörperschaft gestellten 
Aufgaben erfüllt und aus dem laufenden Geschäftsbetrieb laufende, von der Trägerkörperschaft zu 
deckende Verluste erwirtschaftet. 
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